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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des E-Government-Gesetzes Änderung des E-Government-Gesetzes 

Die Funktion E-ID Die Funktion E-ID 

§ 1. (1) bis (2) § 1. (1) bis (2) 

(3) Bei der Umsetzung der Ziele dieses Bundesgesetzes ist Vorsorge dafür 
zu treffen, dass behördliche Internetauftritte, die Informationen anbieten oder 
Verfahren elektronisch unterstützen, so gestaltet sind, dass internationale 
Standards über die Web-Zugänglichkeit auch hinsichtlich des barrierefreien 
Zugangs für behinderte Menschen eingehalten werden. 

 

§ 4. (1) bis (7) … § 4. (1) bis (7) … 

(8) Die näheren Regelungen zu den Abs. 1 bis 7 sind, soweit erforderlich, 
durch Verordnung des Bundeskanzlers im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres sowie den allfällig sonst zuständigen Bundesministern 
zu erlassen. Vor Erlassung der Verordnung sind die Länder und die Gemeinden, 
letztere vertreten durch den Österreichischen Gemeindebund und den 
Österreichischen Städtebund, anzuhören. 

(8) Die näheren Regelungen zu den Abs. 1 bis 7 sind, soweit erforderlich, 
durch Verordnung des Bundesministers für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres sowie 
den allfällig sonst zuständigen Bundesministern zu erlassen. Vor Erlassung der 
Verordnung sind die Länder und die Gemeinden, letztere vertreten durch den 
Österreichischen Gemeindebund und den Österreichischen Städtebund, 
anzuhören. 

Registrierung und Widerruf des E-ID Registrierung und Widerruf des E-ID 

§ 4a. (1) bis (5) … § 4a. (1) bis (5) … 

(6) Der Bundesminister für Inneres hat im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler nähere Bestimmungen über die Vorgangsweise gemäß Abs. 1 bis 
5 sowie für die Verlängerung der Gültigkeit eines E-ID durch Verordnung 
festzulegen. 

(6) Der Bundesminister für Inneres hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort nähere 
Bestimmungen über die Vorgangsweise gemäß Abs. 1 bis 5 sowie für die 
Verlängerung der Gültigkeit eines E-ID durch Verordnung festzulegen. 

E-ID und Stellvertretung E-ID und Stellvertretung 

§ 5. (1) Für Zwecke des vertretungsweisen Handelns kann in die 
Personenbindung des Vertreters von der Stammzahlenregisterbehörde das 
Bestehen einer Einzelvertretungsbefugnis für die Vertretung von nicht-
natürlichen Personen oder einer Vertretungsbefugnis für die Vertretung von 
natürlichen Personen eingefügt werden. Zu diesem Zweck kann die 
Stammzahlenregisterbehörde nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten 

§ 5. (1) Für Zwecke des vertretungsweisen Handelns kann in die 
Personenbindung des Vertreters von der Stammzahlenregisterbehörde das 
Bestehen einer Einzelvertretungsbefugnis für die Vertretung von nicht-
natürlichen Personen oder einer Vertretungsbefugnis für die Vertretung von 
natürlichen Personen eingefügt werden. Zu diesem Zweck kann die 
Stammzahlenregisterbehörde nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Angaben zu Vollmachtsverhältnissen in Datenverarbeitungen anderer 
Verantwortlicher des öffentlichen Bereichs verwenden, sofern dies gesetzlich 
zulässig ist oder eine Einwilligung des Betroffenen besteht. Die 
Stammzahlenregisterbehörde kann außerdem auf Antrag des Vertreters das 
Bestehen eines Vertretungsverhältnisses mit allfälligen inhaltlichen und zeitlichen 
Beschränkungen speichern. Die Voraussetzungen und näheren Anforderungen 
des Antrags und der zu erbringenden Nachweise sind in der gemäß § 4 Abs. 8 zu 
erlassenden Verordnung des Bundeskanzlers festzulegen. Die Berechtigung zur 
Empfangnahme von Dokumenten gemäß § 35 Abs. 3 zweiter Satz des 
Zustellgesetzes – ZustG, BGBl. Nr. 200/1982, muss gesondert eingefügt werden. 

Angaben zu Vollmachtsverhältnissen in Datenanwendungen anderer 
Auftraggeber des öffentlichen Bereichs verwenden, sofern dies gesetzlich 
zulässig ist oder eine Zustimmung des Betroffenen besteht. Die 
Stammzahlenregisterbehörde kann außerdem auf Antrag des Vertreters das 
Bestehen eines Vertretungsverhältnisses mit allfälligen inhaltlichen und zeitlichen 
Beschränkungen speichern. Die Voraussetzungen und näheren Anforderungen 
des Antrags und der zu erbringenden Nachweise sind in der gemäß § 4 Abs. 8 zu 
erlassenden Verordnung des Bundesministers für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort festzulegen. Die Berechtigung zur Empfangnahme von 
Dokumenten gemäß § 35 Abs. 3 zweiter Satz des Zustellgesetzes – ZustG, BGBl. 
Nr. 200/1982, muss gesondert eingefügt werden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Stammzahl Stammzahl 

§ 6. (1) bis (3) … § 6. (1) bis (3) … 

(4) Betroffene, die weder im Melderegister eingetragen sind, noch im 
Firmenbuch oder im Vereinsregister eingetragen sein müssen, sind auf ihren 
Antrag oder in den Fällen des § 10 Abs. 2 auf Antrag des Verantwortlichen der 
Datenverarbeitung im Ergänzungsregister einzutragen. Das Ergänzungsregister 
wird getrennt nach natürlichen Personen und sonstigen Betroffenen geführt. 
Voraussetzung für die Eintragung ist bei natürlichen Personen der Nachweis der 
personenbezogenen Daten, die in der gemäß § 4 Abs. 8 zu erlassenden 
Verordnung des Bundeskanzlers festgelegt sind, bei sonstigen Betroffenen der 
Nachweis ihres rechtlichen Bestandes einschließlich ihrer rechtsgültigen 
Bezeichnung. Im Zuge eines Verfahrens zur Registrierung eines E-ID ist der 
Nachweis der Identitätsdaten im Sinne des § 1 Abs. 5a MeldeG mit Ausnahme 
der Melderegisterzahl erforderlich. Zu den sonstigen Betroffenen können 
Handlungsvollmachten eingetragen werden. Bei welchen Stellen der Nachweis 
von personenbezogenen Daten für die Eintragung in das Ergänzungsregister 
erbracht werden kann, ist in der gemäß § 4 Abs. 8 zu erlassenden Verordnung des 
Bundeskanzlers zu regeln. In dieser Verordnung kann weiters geregelt werden, 
inwieweit ein Kostenersatz für die Eintragung zu leisten ist. 

(4) Betroffene, die weder im Melderegister eingetragen sind, noch im 
Firmenbuch oder im Vereinsregister eingetragen sein müssen, sind auf ihren 
Antrag oder in den Fällen des § 10 Abs. 2 auf Antrag des Verantwortlichen der 
Datenverarbeitung im Ergänzungsregister einzutragen. Das Ergänzungsregister 
wird getrennt nach natürlichen Personen und sonstigen Betroffenen geführt. 
Voraussetzung für die Eintragung ist bei natürlichen Personen der Nachweis der 
personenbezogenen Daten, die in der gemäß § 4 Abs. 8 zu erlassenden 
Verordnung des Bundesministers für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
festgelegt sind, bei sonstigen Betroffenen der Nachweis ihres rechtlichen 
Bestandes einschließlich ihrer rechtsgültigen Bezeichnung. Im Zuge eines 
Verfahrens zur Registrierung eines E-ID ist der Nachweis der Identitätsdaten im 
Sinne des § 1 Abs. 5a MeldeG mit Ausnahme der Melderegisterzahl erforderlich. 
Zu den sonstigen Betroffenen können Handlungsvollmachten eingetragen 
werden. Bei welchen Stellen der Nachweis von personenbezogenen Daten für die 
Eintragung in das Ergänzungsregister erbracht werden kann, ist in der gemäß § 4 
Abs. 8 zu erlassenden Verordnung des Bundesministers für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort zu regeln. In dieser Verordnung kann weiters geregelt 
werden, inwieweit ein Kostenersatz für die Eintragung zu leisten ist. 

(5) Elektronische Identifizierungsmittel eines anderen Mitgliedstaats der 
Europäischen Union, die die Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 eIDAS-VO 
erfüllen, können bei Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs wie ein E-ID für 

(5) Elektronische Identifizierungsmittel eines anderen Mitgliedstaats der 
Europäischen Union, die die Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 eIDAS-VO 
erfüllen, können bei Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs wie eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zwecke der eindeutigen Identifikation im Sinne dieses Bundesgesetzes verwendet 
werden. Bei Verantwortlichen des privaten Bereichs gilt dies nur dann, wenn 
diese die Verwendung solcher Identifizierungsmittel zulassen. Nach Maßgabe der 
technischen Voraussetzungen hat diese Anerkennung spätestens sechs Monate 
nach der Veröffentlichung des jeweiligen elektronischen Identifizierungssystems 
in der Liste gemäß Art. 9 eIDAS-VO zu erfolgen. Bei der Verwendung eines 
solchen elektronischen Identifizierungsmittels ist für Betroffene, die weder im 
Melderegister noch im Ergänzungsregister eingetragen sind, ein Eintrag im 
Ergänzungsregister zu erzeugen. Dafür sind die Personenidentifikationsdaten des 
verwendeten elektronischen Identifizierungsmittels in das Ergänzungsregister 
einzutragen. Besteht eine Eintragung für den Betroffenen im Melderegister oder 
im Ergänzungsregister, sind die Personenidentifikationsdaten des verwendeten 
elektronischen Identifizierungsmittels in das entsprechende Register einzutragen. 
Bei der eindeutigen Identifikation im elektronischen Verkehr ist die 
Personenbindung sinngemäß nach § 4 Abs. 5 oder § 14 Abs. 3 zu erstellen. 

Bürgerkarte für Zwecke der eindeutigen Identifikation im Sinne dieses 
Bundesgesetzes verwendet werden. Nach Maßgabe der technischen 
Voraussetzungen hat diese Anerkennung spätestens sechs Monate nach der 
Veröffentlichung des jeweiligen elektronischen Identifizierungssystems in der 
Liste gemäß Art. 9 eIDAS-VO zu erfolgen. Bei der Verwendung eines solchen 
elektronischen Identifizierungsmittels ist für Betroffene, die weder im 
Melderegister noch im Ergänzungsregister eingetragen sind, ein Eintrag im 
Ergänzungsregister zu erzeugen. Dafür sind die Personenidentifikationsdaten des 
verwendeten elektronischen Identifizierungsmittels in das Ergänzungsregister 
einzutragen. Besteht eine Eintragung für den Betroffenen im Melderegister oder 
im Ergänzungsregister, sind die Personenidentifikationsdaten des verwendeten 
elektronischen Identifizierungsmittels in das entsprechende Register einzutragen. 
Die Stammzahlenregisterbehörde hat auf Antrag des Betroffenen seine 
Stammzahl direkt der bürgerkartentauglichen Anwendung, bei der die 
Verfahrenshandlung vorgenommen wird, bereitzustellen. Die Stammzahl darf 
durch diese nur zur Errechnung von bPK verwendet werden. 

(6) … (6) … 

Stammzahlenregisterbehörde Stammzahlenregisterbehörde 

§ 7. (1) Stammzahlenregisterbehörde ist die Datenschutzbehörde. § 7. (1) Stammzahlenregisterbehörde ist der Bundesminister für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. 

(2) Die Stammzahlenregisterbehörde kann sich bei der Führung des 
Ergänzungsregisters sowie bei der Errechnung von Stammzahlen und bei der 
Durchführung der in den §§ 4, 4b, 5, 9, 10, 14, 14a und 15 geregelten Verfahren 
des Bundesministeriums für Inneres als Auftragsverarbeiter, soweit natürliche 
Personen Betroffene sind, und des Bundesministeriums für Finanzen oder der 
Bundesanstalt Statistik Österreich hinsichtlich aller anderen Betroffenen 
bedienen. Die näheren Regelungen über die sich daraus ergebende 
Aufgabenverteilung zwischen der Datenschutzbehörde als Registerbehörde und 
dem Bundesministerium für Inneres bzw. dem Bundesministerium für Finanzen 
oder der Bundesanstalt Statistik Österreich als Auftragsverarbeiter werden durch 
Verordnung des Bundeskanzlers nach Anhörung der Datenschutzbehörde im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres bzw. dem Bundesminister für 
Finanzen geregelt. Die Stammzahlenregisterbehörde hat stichprobenartig die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Auftragsverarbeiter zu prüfen. 

(2) Die Stammzahlenregisterbehörde kann sich bei der Führung des 
Ergänzungsregisters sowie bei der Errechnung von Stammzahlen und bei der 
Durchführung der in den §§ 4, 4b, 5, 9, 10, 14, 14a und 15 geregelten Verfahren 
des Bundesministeriums für Inneres als Auftragsverarbeiter, soweit natürliche 
Personen Betroffene sind, und der Bundesanstalt Statistik Österreich hinsichtlich 
aller anderen Betroffenen bedienen. Die näheren Regelungen über die sich daraus 
ergebende Aufgabenverteilung zwischen der Stammzahlenregisterbehörde und 
dem Bundesministerium für Inneres, dem Bundesministerium für Finanzen oder 
der Bundesanstalt Statistik Österreich als Auftragsverarbeiter werden durch 
Verordnung des Bundesministers für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres, dem Bundesminister für 
Finanzen oder dem Bundeskanzler geregelt. Abweichend davon kann sich die 
Stammzahlenregisterbehörde für diese Zwecke auch anderer oder weiterer 
Auftragsverarbeiter bedienen. Die Stammzahlenregisterbehörde hat 
stichprobenartig die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Auftragsverarbeiter zu prüfen. 

Bereichsspezifisches Personenkennzeichen (bPK) Bereichsspezifisches Personenkennzeichen (bPK) 

§ 9. (1) Das bPK wird durch eine Ableitung aus der Stammzahl der 
betroffenen natürlichen Person gebildet. Die Identifikationsfunktion dieser 
Ableitung ist auf jenen staatlichen Tätigkeitsbereich beschränkt, dem die 
Datenverarbeitung zuzurechnen ist, in der das bPK verarbeitet werden soll. Die 
Zurechnung einer Datenverarbeitung zu einem bestimmten staatlichen 
Tätigkeitsbereich ergibt sich - soweit sie nicht unter § 17 Abs. 2 Z 1 bis 3 oder 
Abs. 3 fällt - aus ihrer Registrierung bei der Stammzahlenregisterbehörde gemäß 
§ 10 Abs. 1 zweiter Satz. 

§ 9. (1) Das bPK wird durch eine Ableitung aus der Stammzahl der 
betroffenen natürlichen Person gebildet. Die Identifikationsfunktion dieser 
Ableitung ist auf jenen staatlichen Tätigkeitsbereich beschränkt, dem die 
Datenverarbeitung zuzurechnen ist, in der das bPK verarbeitet werden soll. Die 
Zurechnung einer Datenverarbeitung zu einem bestimmten staatlichen 
Tätigkeitsbereich ergibt sich aus ihrer Registrierung bei der 
Stammzahlenregisterbehörde. 

(2) Die Abgrenzung der staatlichen Tätigkeitsbereiche ist für Zwecke der 
Bildung von bPK so vorzunehmen, dass zusammengehörige Lebenssachverhalte 
in ein- und demselben Bereich zusammengefasst werden und miteinander 
unvereinbare Datenverwendungen innerhalb desselben Bereichs nicht vorgesehen 
sind. Die Bezeichnung und Abgrenzung dieser Bereiche wird durch Verordnung 
des Bundeskanzlers festgelegt; vor Erlassung oder Änderung dieser Verordnung 
sind die Länder und die Gemeinden, letztere vertreten durch den Österreichischen 
Gemeindebund und den Österreichischen Städtebund, anzuhören. 

(2) Die Abgrenzung der staatlichen Tätigkeitsbereiche ist für Zwecke der 
Bildung von bPK so vorzunehmen, dass zusammengehörige Lebenssachverhalte 
in ein- und demselben Bereich zusammengefasst werden und miteinander 
unvereinbare Datenverarbeitungen innerhalb desselben Bereichs nicht vorgesehen 
sind. Die Bezeichnung und Abgrenzung dieser Bereiche wird durch Verordnung 
des Bundesministers für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort festgelegt; vor 
Erlassung oder Änderung dieser Verordnung sind die Länder und die Gemeinden, 
letztere vertreten durch den Österreichischen Gemeindebund und den 
Österreichischen Städtebund, anzuhören. 

(3) … (3) … 

Erzeugung und Anforderung von bPK und Stammzahlen nicht-natürlicher 
Personen 

Erzeugung und Anforderung von bPK und Stammzahlen nicht-natürlicher 
Personen 

§ 10. (1) … § 10. (1) … 

(2) Die Erzeugung von bPK ohne Einsatz des E-ID ist nur der 
Stammzahlenregisterbehörde erlaubt und nur zulässig, wenn eine eindeutige 
Identifikation mit Hilfe des bPK im Rahmen von Datenverarbeitungen von 
Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs notwendig ist, weil 
personenbezogene Daten in einer der DSGVO und dem DSG entsprechenden Art 
und Weise verarbeitet oder übermittelt werden sollen. Solche Fälle sind 
insbesondere Amtshilfe, Datenermittlung im Auftrag des Betroffenen oder das 
Einschreiten eines Vertreters gemäß § 5. Aus denselben Gründen ist bei nicht-
natürlichen Personen die Stammzahl zur Verfügung zu stellen. Bei der 
Anforderung von bPK aus einem Bereich, in dem der Verantwortliche des 
öffentlichen Bereichs nicht zur Vollziehung berufen ist, oder von bPK für die 

(2) Die Erzeugung von bPK ohne Einsatz des E-ID ist nur der 
Stammzahlenregisterbehörde erlaubt und nur zulässig, wenn eine eindeutige 
Identifikation mit Hilfe des bPK im Rahmen von Datenverarbeitungen von 
Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs notwendig ist, weil 
personenbezogene Daten in einer der DSGVO und dem DSG entsprechenden Art 
und Weise verarbeitet werden sollen. Solche Fälle sind insbesondere Amtshilfe, 
Datenermittlung im Auftrag des Betroffenen oder das Einschreiten eines 
Vertreters gemäß § 5. Aus denselben Gründen ist bei nicht-natürlichen Personen 
die Stammzahl zur Verfügung zu stellen. Bei der Anforderung von bPK aus 
einem Bereich, in dem der Verantwortliche des öffentlichen Bereichs nicht zur 
Vollziehung berufen ist, oder von bPK für die Verarbeitung im privaten Bereich 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verarbeitung im privaten Bereich dürfen bPK nur verschlüsselt (§ 13 Abs. 2) zur 
Verfügung gestellt werden. 

dürfen bPK nur verschlüsselt (§ 13 Abs. 2) zur Verfügung gestellt werden. 

(3) … (3) … 

Erzeugung von bPK für die Verwendung im privaten Bereich Erzeugung von bPK für die Verwendung des E-ID im privaten Bereich 

§ 14. (1) bis (3) … § 14. (1) bis (3) … 

Garantien zum Schutz der Stammzahl und der bPK bei der Verarbeitung 
des E-ID im privaten Bereich 

Garantien zum Schutz der Stammzahl und der bPK bei der Verarbeitung im 
privaten Bereich 

§ 15. (1) Die Erzeugung eines bPK für die Verarbeitung im privaten Bereich 
ist ohne Mitwirkung des Betroffenen und ohne Einsatz des E-ID zulässig, wenn 
eine eindeutige Identifikation mit Hilfe des bPK im Rahmen von 
Datenverarbeitungen von Verantwortlichen des privaten Bereichs notwendig ist, 
weil 

 1. diese Verantwortlichen aufgrund gesetzlicher Vorschriften die Identität 
ihrer Kunden festzuhalten haben oder ihren Kunden eine dem § 14 
Abs. 1 zweiter Satz entsprechende technische Umgebung zur Verfügung 
stellen und 

 2. personenbezogene Daten in einer der DSGVO und dem DSG 
entsprechenden Art und Weise verarbeitet oder übermittelt werden 
sollen. 

Sofern ein Verantwortlicher des privaten Bereichs personenbezogene Daten 
an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln hat, kann dieser wie ein 
Verantwortlicher des öffentlichen Bereichs verschlüsselte bPK (§ 13 Abs. 2) 
anfordern. 

§ 15. (1) Die Erzeugung eines bPK für die Verarbeitung im privaten Bereich 
ist ohne Mitwirkung des Betroffenen und ohne Einsatz des E-ID zulässig, wenn 
eine eindeutige Identifikation mit Hilfe des bPK im Rahmen von 
Datenverarbeitungen von Verantwortlichen des privaten Bereichs notwendig ist, 
weil 

 1. diese Verantwortlichen aufgrund gesetzlicher Vorschriften die Identität 
ihrer Kunden festzuhalten haben oder ihren Kunden eine dem § 14 
Abs. 1 zweiter Satz entsprechende technische Umgebung zur Verfügung 
stellen und 

 2. personenbezogene Daten in einer der DSGVO und dem DSG 
entsprechenden Art und Weise verarbeitet werden sollen. 

Sofern ein Verantwortlicher des privaten Bereichs personenbezogene Daten 
an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln hat, kann dieser wie ein 
Verantwortlicher des öffentlichen Bereichs verschlüsselte bPK (§ 13 Abs. 2) 
anfordern. 

über Daten aus elektronischen Registern eines Auftraggebers des 
öffentlichen Bereichs 

über Daten aus elektronischen Registern eines Auftraggebers des 
öffentlichen Bereichs 

§ 18. (1) bis (2) … § 18. (1) bis (2) … 

(3) Der Bundesminister für Inneres hat im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler nähere Bestimmungen über die Vorgangsweise gemäß Abs. 1 und 
2 durch Verordnung festzulegen. Dabei ist jedenfalls sicherzustellen, dass die 
Protokollierung der Datenübermittlung aus dem E-ID-System an Dritte im 
Auftrag des E-ID-Inhabers nur diesem zugänglich ist. 

(3) Der Bundesminister für Inneres hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort nähere 
Bestimmungen über die Vorgangsweise gemäß Abs. 1 und 2 durch Verordnung 
festzulegen. Dabei ist jedenfalls sicherzustellen, dass die Protokollierung der 
Datenübermittlung aus dem E-ID-System an Dritte im Auftrag des E-ID-Inhabers 
nur diesem zugänglich ist. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Amtssignatur Amtssignatur 

§ 19. (1) … § 19. (1) … 

(2) Die Amtssignatur dient der erleichterten Erkennbarkeit der Herkunft 
eines Dokuments von einem Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs. Sie darf 
daher ausschließlich von diesen unter den näheren Bedingungen des Abs. 3 bei 
der elektronischen Unterzeichnung und bei der Ausfertigung der von ihnen 
erzeugten Dokumente verwendet werden. 

(2) Die Amtssignatur dient der erleichterten Erkennbarkeit der Herkunft 
eines Dokuments von einem Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs. Sie darf 
daher ausschließlich von diesem Verantwortlichen des öffentlichen Bereichs 
unter den näheren Bedingungen des Abs. 3 bei der elektronischen 
Unterzeichnung und bei der Ausfertigung der von ihm erzeugten Dokumente 
verwendet werden. 

  
  
  
  

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 24. (1) bis (6) … § 24. (1) bis (6) … 

(8) Die Einträge im Inhaltsverzeichnis zu den §§ 8, 14, 15 bis 18 und 22, § 3, 
§ 4 Abs. 1, 2, 4, 5 und 6, § 4a Abs. 3 bis 5, § 4b, § 5 Abs. 1 bis 3, § 6 Abs. 2 und 
4, § 7 Abs. 2, § 8 samt Überschrift, § 9 Abs. 1 und 2, § 10 Abs. 1 und 2, § 11, 
§ 12, § 13, § 14 samt Überschrift, § 14a Abs. 2, die Überschrift zu § 15, § 15 
Abs. 1, die Überschrift zu § 16, § 16 Abs. 2, § 17 samt Überschrift, die 
Überschrift zu § 18, § 18 Abs. 1 und 2, § 19 Abs. 2 und 3, die Überschrift zu 
§ 22, § 22 Abs. 1, § 24 Abs. 3 sowie § 25 Abs. 2 in der Fassung des Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten mit 
25. Mai 2018 in Kraft und finden mit Ausnahme des Eintrags im 
Inhaltsverzeichnis zu § 22 und von § 3, § 6 Abs. 2, § 9 Abs. 1 und 2, § 11, § 13, 
der Überschrift zu § 16, § 16 Abs. 2, § 17 samt Überschrift, § 19 Abs. 2 und 3, 
der Überschrift zu § 22, § 22 Abs. 1, § 24 Abs. 3 und § 25 Abs. 2 erst ab dem 
Zeitpunkt Anwendung, den der Bundeminister für Inneres gemäß Abs. 6 letzter 
Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht. § 6 Abs. 5 in der Fassung des Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, tritt mit dem vom 
Bundesminister für Inneres gemäß Abs. 6 im Bundesgesetzblatt kundgemachten 
Zeitpunkt in Kraft. 

(7) Die Einträge im Inhaltsverzeichnis zu den §§ 8, 14, 15 bis 18 und 22, § 3, 
§ 4 Abs. 1, 2, 4, 5 und 6, § 4a Abs. 3 bis 5, § 4b, § 5 Abs. 1 bis 3, § 6 Abs. 2 und 
4, § 7 Abs. 2, § 8 samt Überschrift, § 9 Abs. 1 und 2, § 10 Abs. 1 und 2, § 11, 
§ 12, § 13, § 14 samt Überschrift, § 14a Abs. 2, die Überschrift zu § 15, § 15 
Abs. 1, die Überschrift zu § 16, § 16 Abs. 2, § 17 samt Überschrift, die 
Überschrift zu § 18, § 18 Abs. 1 und 2, § 19 Abs. 2 und 3, die Überschrift zu 
§ 22, § 22 Abs. 1, § 24 Abs. 3 sowie § 25 Abs. 2 in der Fassung des Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten mit 
25. Mai 2018 in Kraft und finden mit Ausnahme des Eintrags im 
Inhaltsverzeichnis zu § 22 und von § 3, § 6 Abs. 2, § 9 Abs. 1 und 2, § 11, § 13, 
der Überschrift zu § 16, § 16 Abs. 2, § 17 samt Überschrift, § 19 Abs. 2 und 3, 
der Überschrift zu § 22, § 22 Abs. 1, § 24 Abs. 3 und § 25 Abs. 2 erst ab dem 
Zeitpunkt Anwendung, den der Bundeminister für Inneres gemäß Abs. 6 letzter 
Satz im Bundesgesetzblatt kundmacht. § 6 Abs. 5 in der Fassung des Materien-
Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, tritt mit dem vom 
Bundesminister für Inneres gemäß Abs. 6 im Bundesgesetzblatt kundgemachten 
Zeitpunkt in Kraft. 

 
(8) § 4 Abs. 8, § 4a Abs. 6, § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 4, § 7, § 9 Abs. 1 und 2, 

§ 10 Abs. 2, die Überschrift zu § 14, die Überschrift zu § 15 sowie § 15 Abs. 1 
Z 2, § 18 Abs. 3, § 19 Abs. 2, § 25 Abs. 3 und § 28 Z 1 bis 3 und 4a in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2018 treten mit Ablauf des Tages 
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der Kundmachung in Kraft und finden mit Ausnahme von § 7 Abs. 1, § 9 Abs. 1 
und 2, § 19 Abs. 2, § 25 Abs. 3 und § 28 Z 2, 3 und 4a erst ab dem Zeitpunkt 
Anwendung, den der Bundesminister für Inneres gemäß Abs. 6 letzter Satz im 
Bundesgesetzblatt kundmacht. § 6 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX/2018 tritt am 29. September 2018 in Kraft und mit dem vom 
Bundesminister für Inneres gemäß Abs. 6 im Bundesgesetzblatt kundgemachten 
Zeitpunkt wieder außer Kraft. § 1 Abs. 3 tritt mit Ablauf des 22. September 2020 
außer Kraft. 

Übergangsbestimmung Übergangsbestimmung 

§ 25. (1) bis (2) … § 25. (1) bis (2) … 

(3) Sofern die technischen und organisatorischen Voraussetzungen zum 
Echtbetrieb des E-ID gemäß der Kundmachung nach § 24 Abs. 6 noch nicht 
vorliegen, ist für bis zum Zeitpunkt der Aufnahme des Echtbetriebes ausgestellte 
Bürgerkarten die Rechtslage vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, BGBl. I 
Nr. 121/2017, anzuwenden. Der Bundesminister für Inneres ist im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler ermächtigt, mit Verordnung für Bürgerkarteninhaber 
einen vereinfachten Prozess für den Umstieg von der Bürgerkarte auf einen E-ID 
vorzusehen. 

(3) Sofern die technischen und organisatorischen Voraussetzungen zum 
Echtbetrieb des E-ID gemäß der Kundmachung nach § 24 Abs. 6 noch nicht 
vorliegen, ist für bis zum Zeitpunkt der Aufnahme des Echtbetriebes ausgestellte 
Bürgerkarten die Rechtslage vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, BGBl. I 
Nr. 121/2017, anzuwenden. Der Bundesminister für Inneres ist im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ermächtigt, 
mit Verordnung für Bürgerkarteninhaber einen vereinfachten Prozess für den 
Umstieg von der Bürgerkarte auf einen E-ID vorzusehen. 

Vollziehung Vollziehung 

§ 28. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: § 28. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. hinsichtlich des § 4 Abs. 8 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres sowie den allfällig sonst zuständigen 
Bundesministern, 

 1. hinsichtlich des § 4 Abs. 8 der Bundesminister für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Inneres sowie den allfällig sonst zuständigen Bundesministern, 

 2. hinsichtlich des § 7 Abs. 2 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres bzw. dem Bundesminister für Finanzen, je 
nach dem, ob es sich um Dienstleistungen betreffend Stammzahlen 
natürlicher Personen oder um Dienstleistungen betreffend Stammzahlen 
nicht-natürlicher Personen handelt, 

 2. hinsichtlich des § 7 Abs. 2 der Bundesminister für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Inneres, dem Bundesminister für Finanzen oder dem Bundeskanzler, je 
nach dem, ob es sich um Dienstleistungen betreffend Stammzahlen 
natürlicher Personen oder um Dienstleistungen betreffend Stammzahlen 
nicht-natürlicher Personen handelt und welches Auftragverarbeiters sich 
der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort dabei 
bedient, 

 3. hinsichtlich des § 9 Abs. 2 der Bundeskanzler,  3. hinsichtlich des § 9 Abs. 2 der Bundesminister für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort, 

 4. hinsichtlich des § 4a Abs. 1 bis 5, des § 4b, des § 17 Abs. 1 und 3 sowie  4. hinsichtlich des § 4a Abs. 1 bis 5, des § 4b, des § 17 Abs. 1 und 3 sowie 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des § 18 Abs. 1 und 2 der Bundesminister für Inneres, des § 18 Abs. 1 und 2 der Bundesminister für Inneres, 

 4a. hinsichtlich des § 4a Abs. 6, des § 18 Abs. 3 und des § 25 Abs. 3 der 
Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, 

 4a. hinsichtlich des § 4a Abs. 6, des § 18 Abs. 3 und des § 25 Abs. 3 der 
Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 

 5. hinsichtlich des § 16 der Bundesminister für Finanzen,  5. hinsichtlich des § 16 der Bundesminister für Finanzen, 

 6. im übrigen, soweit sie nicht der Bundesregierung oder den 
Landesregierungen obliegt, jeder Bundesminister im Rahmen seines 
Wirkungsbereiches. 

 6. im übrigen, soweit sie nicht der Bundesregierung oder den 
Landesregierungen obliegt, jeder Bundesminister im Rahmen seines 
Wirkungsbereiches. 
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